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 Veröffentlicht am 10.02.1998

Norm

ASGG §46

Rechtssatz

Werden Ansprüche auf Kündigungsentschädigung aus einer zeitwidrigen Kündigung geltend gemacht, im

Berufungsverfahren in diesem Zusammenhang aber nur noch Fragen der Arbeitnehmereigenschaft, der Anwendung

österreichischen Rechts und der Umrechnung releviert, so liegt kein Verfahren über die Beendigung des

Arbeitsverhältnisses iSd § 46 Abs 3 Z 1 ASGG vor.
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